
Zeitschrift: Der Kreis : eine Monatsschrift = Le Cercle : revue mensuelle

Band: 34 (1966)

Heft: 2

Artikel: Ausserordentliches Beispiel der Sitten in England... anno 1793!

Autor: Unger, Johann Friedrich

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-567649

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 07.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-567649
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Ausserordentliches Beispiel der Sitten in England anno 1793!

Im Monat Oktober des verflossenen Jahres erhielt das Polizeigericht in der Bow-

street in London einen anonymen Brief, in welchem gemeldet wurde, dass jeden

Montag Abend sich ein Klub von Männern zu den abscheulichsten und widernatürlichsten

Zwecken versammle, und dass dieser Klub in einem Wirtshaus, «Traube»

genannt, in Clementslane, nahe bei Clare-Market gehalten iverde. Ferner war gemeldet,

dass die Mitglieder dieses Klubs noch ausserdem beinahe alle Diebe und

Falschmünzer wären.

Die Mitglieder des Polizeigerichts hielten es für ihre Pflicht, die Wahrheit dieser

Vergehen zu untersuchen. Sie sandten daher zwei Polizeiwächter am nächsten Montag

in dieses Haus, mit dem Auftrag, sich unter die Mitglieder des Klubs zu mischen.

Diese gingen hin, blieben eine Zeitlang da und sahen den Abscheulichkeiten zu, welche

vor ihren Augen vorgingen.

Hierauf schickte der Polizeirichter Bond am nächstfolgenden Montag die

Polizeiwache in diese Versammlung. Sie sprengte die Tür auf (Wie kamen sie bloss das

erste Mal hinein?! — Die Red.), besetzte Fenster und Türen, um das Entweichen

dieser Unmenschen zu verhüten und bemächtigte sich derselben.

Beim Eintritt der Wache in die Räume stiess sie auf zwei Kerle in Weiberkleidern,

mit Muffen, mit breiten Shawls, mit Weiberhauben nach der neuesten Mode, in Form

eines Turbans, mit seidenen Schürzen ustv. bekleidet. Beide ivaren weiss und rot
geschminkt und tanzten zusammen ein Menuett in der Mitte des Saales, während die

übrigen Männer sich rundherum an der Wand befanden — in den unanständigsten

Stellungen. Alle, achtzehn an der Zahl, wurden in Verhaft genommen und am folgenden

Morgen in den Weiberkleidern, in denen sie aufgefunden wurden, vor das Polizeigericht

gebracht und ausgefragt. Es stellte sich heraus, dass jeder dieser Männer dieses

Klubs einen Weibernamen hatte, unter welchem er den übrigen Mitgliedern dieser

schändlichen Gesellschaft bekannt war, z.B.: Lady Golding, Gräfin Papillon, Miss

Fancy usiv. Vor dem Hause des Polizeirichters versammelte sich eine ausserordentliche

Menge Volks, welches die Gefangenen zu ermorden drohte: so gross ist der

Abscheu vor diesem Laster in England!

Die Gefangenen wurden, je zwei und zwei aneinander gefesselt, und alle miteinander

an einer Kette befestigt. So führte man sie nach dem Gefängnis unter Begleitung

einer starken Wache von Soldaten, ivelche die Gefangenen vor der Wut des

Pöbels beschützte. Indessen vermochte diese Wache doch nicht zu verhindern, dass

der Pöbel auf dem ganzen Wege mit Steinen und Kot nach den Verbrechern ivarf

Aus «Politische Annalen», erster Band, Januar 1793, Berlin

bei Johann Friedrich Unger.
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